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§ 55 ZAKG Disziplinarvergehen

ZAKG - Zahnérztekammergesetz
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1. (1)Kammermitglieder machen sich eines Disziplinarvergehens schuldig, wenn sie im Inland oder im Ausland
1. 1.das Ansehen der in Osterreich titigen Zahnérzteschaft durch ihr Verhalten dieser, der Gemeinschaft, den
Patienten/Patientinnen oder den Kollegen/Kolleginnen gegenlber beeintrachtigen oder
2. 2.die Berufspflichten verletzen, zu deren Einhaltung sie sich anlasslich der Promotion zum/zur
Doctor/Doctorin medicinae dentalis oder zum/zur Doctor/Doctorin medicinae universae verpflichtet haben
oder nach diesem Bundesgesetz oder nach anderen Vorschriften verpflichtet sind.
2. (2)Ein Disziplinarvergehen gemal Abs. 1 liegt jedenfalls vor, wenn das Kammermitglied
1. 1.den zahnarztlichen Beruf auslibt, obwohl Gber ihn rechtskréftig die Disziplinarstrafe der befristeten
Untersagung der Berufsausubung (§ 59) verhangt worden ist, oder
2. 2.eine oder mehrere strafbare Handlungen vorsatzlich begangen hat und deswegen von einem in- oder
auslandischen Gericht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von
zumindest 360 Tagessatzen verurteilt worden ist.
Werden in einem oder mehreren Urteilen gemal Z 2 Freiheitsstrafen und Geldstrafen (nebeneinander) verhangt,
ist die Summe der Freiheitsstrafen und der fir den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafen verhangten
Freiheitsstrafen mal3geblich, wird in einem oder mehreren Urteilen ausschlie3lich auf Geldstrafen erkannt, sind
diese zusammenzuzahlen.
3. (3)Angehodrige des zahnarztlichen Berufs, die im Inland
1. 1.gemdaR § 30 ZAG zahnérztliche Tatigkeiten ausiiben oder
2. 2.gemaR § 31 ZAG voriibergehend zahnarztliche Dienstleistungen erbringen,
unterliegen den disziplinarrechtlichen Vorschriften hinsichtlich der im Inland begangenen Disziplinarvergehen.
4. (4)Auf Kammermitglieder, die ihren Beruf im Rahmen eines Dienstverhaltnisses bei einer Gebietskorperschaft
oder einer anderen Korperschaft 6ffentlichen Rechts mit eigenem Disziplinarrecht austiben, sind die
disziplinarrechtlichen Vorschriften dieses Bundesgesetzes hinsichtlich ihrer dienstlichen Tatigkeit und der damit
verbundenen Berufspflichten nicht anzuwenden. Wird das Dienstverhaltnis zur Kérperschaft 6ffentlichen Rechts
allerdings vor rechtskraftigem Abschluss eines dort anhangigen Disziplinarverfahrens beendet, so finden auf
Disziplinarvergehen nach diesem Bundesgesetz die disziplinarrechtlichen Vorschriften dieses Bundesgesetzes
Anwendung. Die Beendigung des Disziplinarverfahrens wegen Ausscheidens des Kammermitglieds aus dem
Dienstverhéltnis ist von der Kérperschaft 6ffentlichen Rechts der Osterreichischen Zahnarztekammer
unverzuglich bekanntzugeben.
5. (5)Die disziplinare Verfolgung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der dem angelasteten Disziplinarvergehen
zugrunde liegende Sachverhalt einen gerichtlichen Straftatbestand oder einen Verwaltungsstraftatbestand bildet.
6. (6)Die disziplinare Verfolgung ist jedoch ausgeschlossen, soweit das Kammermitglied bereits von einem anderen
far ihn zustandigen Trager der Disziplinargewalt hinsichtlich derselben Tat disziplindr bestraft worden ist. Bis zur
Erledigung eines vor diesem anhangig gemachten Verfahrens ist das Verfahren vor dem Disziplinarrat oder
Verwaltungsgericht des Landes zu unterbrechen.
7. (7)Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, genulgt fur die Strafbarkeit fahrlassiges Verhalten
(8 6 Strafgesetzbuch - StGB, BGBI. Nr. 60/1974).
8. (8)Ein Disziplinarvergehen ist vom Disziplinarrat nicht zu verfolgen, wenn die Schuld des Kammermitglieds gering
ist und sein Verhalten keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/zaekg/paragraf/59
https://www.jusline.at/gesetz/zaekg/paragraf/6
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1974_60_0/1974_60_0.pdf
file:///

	§ 55 ZÄKG Disziplinarvergehen
	ZÄKG - Zahnärztekammergesetz


